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Biburg, 15.04.2020 
 
Antrag zur geplanten Einführung eines Beraters des Landrats - §36, Absatz (9) der 
Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Kelheim und §2, Absatz h) der Satzung zur 
Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreistagsmitglieder und sonstiger Kreisbürger/-
innen 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Neumeyer, 
 
im Entwurf der beiden oben genannten Satzungen wird die Funktion eines Beraters aus der Mitte des 
Kreistages für spezielle Fachbereiche eingeführt und mit einem monatlichen Salär ausgestattet. Danach 
soll der Berater keine Vertretungsbefugnis und Verwaltungsbefugnis haben. 
 
Die Fraktion der Stadt-Land-Union (SLU) beantragt: 
 
Diese Stellen in den beiden genannten Satzungen, die sich auf den „Berater“ beziehen sollen ersatzlos 
gestrichen werden. 
 
 
Begründung 
 
Mit der Wahl des neuen Kreistags hat der Landrat insgesamt 60 Berater und Beraterinnen, deren Salär 
über die Sitzungsgelder bereits geregelt ist. 
 
Es ist nicht erklärbar und nachvollziehbar, warum ein gewählte/r Amtsträger/in erst durch die Ausstattung 
mit einem Titel und der Zuweisung von monatlichen Entschädigungen plus Reisekosten seiner normalen 
Dienstpflicht als Kreisrat/rätin nachkommen will. Im Diensteid schwört der/die Kreisrat/in die 
„gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten“. Daran sollte jedes Mitglied des Kreistags sich 
gebunden und verpflichtet fühlen und zwar ohne zusätzlichen Titel mit Salär. §22 der Geschäftsordnung 
sieht eine Beratung des Kreistags vor. Dort kann das Fachwissen des/der einzelnen entsprechend seines 
Diensteides eingebracht werden. 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen  
Thomas Zachmayer 
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